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Weiterentwicklung unserer Rechtsnormen 
Wahrung der Kontinuität im Ressort Justiz der Fürstlichen Regierung 
Der Ressortchef unseres Justizwesens, 
Regierungschef-Stellvertreter Hilmar 
Ospelt erachtet es als ein erklärtes Ziel, 
die von seinem Amtsvorgänger, Justizrat 
Dr. Walter Kieber eingeleiteten Refor
men im Bereich des Justizwesens fortzu
setzen. Gegenfiber den Pressevertretern 
unterstrich der Regierungschef-Stellver
treter am Dienstag, dass es ihm ein be
sonderes Anliegen sei, auch auf diesem 
Arbeitssektor Kontinuität zu gewährlei
sten. Es gelte einerseits die rechtsstaatli
che Tradition zu wahren und andererseits 
die Rechtsnormen stets den sich wandeln
den Gegebenheiten anzupassen. 

Konkret skizzierte der  Ressortchef für 
das Justizwesen sodann einige wichtige 
Punkte, die in diesem Ressort derzeit be
handelt werden. Wir zitieren die wesent
lichen Ausführungen Hilmar Ospelts 
nachstehend im Wortlaut: 

Strafrechtsreform: 
Gesetzesentwurf im Frühjahr 
Die Regierung ha t  Ende  1979 eine Straf-
rechtskommission zu r  Ausarbeitung eines 
neuen liechtensteinischen Strafrechtes 
bestellt. Die Kommission unter  dem Vor
sitz von Justizrat Dr .  Walter Kieber wird 
der Regierung voraussichtlich im Früh
jahr kommenden Jahres einen neuen Ge
setzesentwurf unterbreiten. Als Rezep
tionsgrundlage dient dazu das österreichi
sche Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1974, 
wobei wir in bestimmten Bereichen da
von abweichende, spezifisch liechtenstei
nische Lösungen suchen werden. Mit der 
Reform des Strafrechtes soll auch die 
heute noch gesetzlich-verankerte Todes
strafe abgeschafft werden. Mit  einem er
sten Gesetzesentwurf ist bis kommendes 
Frühjahr zu rechneri. 

Strafprozessordnung: 
Menschliche Würde 
Parallel zur Strafrechtsrcform arbeiten 
wir an einer Novellierung d e r  Strafpro
zessordnung. Es  geht hier u m  eine Stär
kung der  Rechtsstellung des Verteidigers, 
um Haftprüfung und Limitierung der  Un
tersuchungshaft. Die menschliche Würde 
soll vermehrt Berücksichtigung auch in 
den gesetzlichen Normen finden. Ange
sichts der  Tatsache, dass wir in  absehba
rer Zeit  die Europäischen Menschen
rechtskonvention ratifizieren wollen, ist 
es unser Ziel, die Novellierung wenn im
mer möglich noch bis Ende  laufenden 
Jahres durchzuführen, um damit die Kon
formität mit der  Konvention sicherzu
stellen. 

Rechtshilfe: Dank an Mitarbeiter 
im Justizbereich 
Jüngste Vorfälle im Bereich de r  Rechts
hilfe (namentlich im Zusammenhang mit 
den Vorfällen beim Allgemeinen Wiener 
Krankenhaus - A K H )  haben uns vor Au
gen geführt, dass es bei der  Durchfüh
rung von Rechtshilfeverfahren im Rah
men unserer europäischen Verpflichtun
gen Mängel geben kann. - Ich bin weit 
davon entfernt, Schuldige zu suchen oder  
irgendjemandem den sogenannten 
«schwarzen Peter» zuzuschieben. Im Ge
genteil: verbunden mit  dem Dank  an alle 
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Gewährleistet Kontinuität In den von ihm geleiteten Ressorts und hat sich viel 
für die nächsten Monate vorgenommen: Regierungschef-Stv. Hilmar O s p e l t ,  
dessen programmatischer Ausblick auf die Reglerungsarbeit in den nächsten 
Monaten im Mittelpunkt des Pressegesprächs vom Dienstag standen. Im Rah
men dieser und anderer Gesprächsrunden will Hilmar Ospelt die liechtensteini
sche Öffentlichkeit ständig über den Stand der verschiedenen Arbeiten infor
mieren. (Bild: X. J.) 

Mitarbeiter im Justizbereich für ihre bis
herige Arbeit  bei Rechtshilfeersuchen 
und zusammen mit ihnen, möchte ich in 
Zukunft  die gesetzlichen Grundlagen 
vorbereiten, welche uns ein wirksames 
Instrumentarium in  die Hand  gibt u m  
Rechtshilfe im Rahmen genau festgeleg
t e r  Normen durchzuführen. Die meisten 
Staaten, mit denen wir heute im Rechts
hilfeverkehr stehen, verfügen bereits 
über solche Normen.  

Strafvollzug: Gespräch mit Österreich 
In einem anderen, ebenfalls wichtigen 
Bereich der  Justiz haben wir Verhandlun
gen mit unserem österreichischen Nach
barland aufgenommen. Es geht um die 
Unterbringung von  Häftlingen in  öster
reichischen StrafvoliSjigsanstälten. D a  
unser Land bekanntlich über  keine geeig
neten Strafvollzugsanstalten verfügt, 
müssen wir den Strafvollzug auf  Vertrags
ebene  mit unseren Nachbarstaaten zu re

geln versuchen. Ein in  Aussicht genom
mener  Vertrag mit Österreich hat  die Un
tersuchung u n d  Begutachtung von in 
Liechtenstein inhaftierten Personen im 
Rahmen des Strafverfahrens in einer 
österreichischen psychiatrischen Klinik, 
die Hospitalisierung oder  fachärztliche 
Behandlung eines in Liechtenstein inhaf
tierten Untersuchungs- und  Strafgefange
nen und schliesslich die Vollziehung in
ländischer Freiheitsstrafen in  einer öster
reichischen Strafvollzugsanstalt zum Ge
genstand. 
Mensch im Mittelpunkt 
Im Mittelpunkt unserer Bemühungen 
steht der  Mensch. Dies gilt insbesondere 
auch für den Bereich de r  Justiz. Und 
nachdem ein neues, den heutigen Gege
benheiten entsprechendes Strafgesetz in 
Ausarbeitung ist, ist es angezeigt, auch 
Rechtsvorschriften über den Strafvollzug 
zu erlassen, die auf ein solches Strafge
setz abgestimmt sind. D e r  Vollzug von 
Freiheitsstrafen entbehrt bis heute einer 
näheren und zusammenfassenden gesetz
lichen Regelung. Neben wenigen Bestim
mungen im Strafgesetz gibt es eine Ge
fängnisordnung, die jedoch der  gesetzli
chen Grundlage entbehrt und zudem 
nicht kundgemacht ist. Eine gesetzliche 
Regelung des Strafvollzuges drängt sich 
dahe r  aus rechtsstaatlichen Gründen auf. 
Grundverkehr: Entwicklung verfolgen 
Obwohl sich das  heutige Grundverkehrs
gesetz bewährt und den Ausverkauf 
liechtensteinischen Bodens wirksam ein
gedämmt hat,  gilt es immer wieder auf
grund neuer Entwicklungen eingetrete
ner  Rechtsunsicherheiten Rechnung zu 
tragen und  Anregungen de r  Landes-
grundverkehrskommission auf dem Hin
tergrund von deren Sprachpraxis auf
merksam zu verfolgen. Nötigenfalls sind 
gesetzliche Änderungen bzw. Verbesse
rungen anzustreben. 

Kunsthaus, Justitzwesen und Wirtschaft 
Die Themen des  Pressegesprächs - Programmatischer Ausblick 
von Reg.-Chef-Stv. Hilmar Ospelt 
Die Frage der Konzeption des 
Kunsthauses vor dem Hintergrund 
der Volksabstimmung vom 5J 
7. September, Probleme, die sich 
aus den unzulänglich ausgebauten 
Zubringerstrassen zur Autobahn 
N 13 ergeben, der geplante Neubau 
eines Verwaltungsgebäudes durch 
den Staat bildeten — neben einem 
umfassenden, programmatischen 
Ausblick von Regierungschef-Stell
vertreter Hilmar Ospelt auf die diver
sen Arbeiten in seinen Ressorts -
die Themen des letzten Pressege
sprächs mit der Regierung, das am 
Dienstag in Vaduz stattfand. 
Wir gehen in unserer heutigen Ausga
b e  in gesonderten Beiträgen auf die 
Ausführungen d e s  Regierungschefs 
zum Problem der  Autobahnzufahrt Va
duz-Sevelen und auf die Darlegungen 
von Reg.-Chef-Stv. Hilmar Ospelt zu 
den  im Justizressort im Gange befindli
chen Arbeiten ein. Auf weitere Arbeits
bereiche (Wirtschaft, Jugend und 
Sport), über die der stellvertretende 
Regierungschef vier Monate nach sei
nem Amtsantritt berichtete und die den 
eigentlichen Schwerpunkt dieses Pres
segesprächs bildeten, werden wir in 
den  nächsten Ausgaben noch geson
dert zurückkommen. Festzuhalten ist 
indessen schon hier und heute, das s  
sich' Hilmar Ospelt viel vorgenommen 
hat und mit einem klaren Konzept an 
die in seinen Ressorts anstehenden 
Aufgaben herangeht: zielbewusst und 
selbstsicher. 

Kunsthaus: Grundkonzept 
beibehalten 
Regierungschef Brunhart berichtete 
seinerseits von den Ergebnissen der 
jüngsten Sitzung des  Kunsthaus-Stif
tungsrates, der  sich (zusammen mit 
der  Kunsthaus-Baukommission) mit 
d e n  Konsequenzen befasste, welche 

sich für d a s  Projekt nach der Ableh
nung d e s  Konferenztraktes ergeben. 
S o  erfuhr man, dass  d a s  Grundkon
zept des  Kunsthauses zwar beibehal
ten, das ganze Haus abe r  eine volu-
menmässige Umverteilung erfahren 
werde. Um die Schaffung eines ge
schlossenen Platzes im Zentrum von 
Vaduz trotz d e s  nun wegfallenden 
Konferenztraktes zu gewährleisten, 
sollen in diesem Trakt (der den künfti
gen  Platz links vom bestehenden Rat
haus  einrahmt) Räumlichkeiten einge
plant werden, die im ursprünglichen 
Projekt im grossen Bautrakt des  Kunst

hauses entlag der Äulestrasse vorge
sehen  waren. Dies betrifft u. a. Verwal
tungsräumlichkeiten für den späteren 
Kunsthausbetrieb. Die Kunsthaus-Stif-
tung hofft, d a s s  durch diese Umvertei
lung d e s  Bauvolumens d a s  Gesamt
projekt weniger klobig ausfallen wird. 
Gerade d a s  letztere war ja bekanntlich 
mit ein wichtiges (und verständliches) 
-Argument der seinerzeitigen Kunst
hausgegner. Regierungschef Brunhart 
rechnet damit, d a s s  bereits bis Mitte 
Dezember erste Entwürfe für das  ab
zuändernde Kunsthausprojekt vor
liegen. 

Obwohl die Stimmbürger am 5.17. September den Konferenztrakt als Anbau 
zum künftigen Kunsthaus (auf unserem Modellbild links) ablehnten, soll 
am Grundkonzept festgehalten werden. Es geht darum, den angestrebten 
Platz im Zentrum neben dem Rathaus (im Bild rechts) zu realisieren. 
Anstatt des Konferenztraktes sollen nun links Teile des Kunsthauses 
erstellt werden, so dass das Gesamtprojekt insbesondere im Bereich der 
Äulestrasse weniger monumental wirken wird. 

Preis-
Karussell 
Benzin nun 3 Rappen teuerer 
Nur knapp einen Monat nach der 
letzten Benzinpreiserhöhung in der 
Schweiz und in Liechtenstein dreht 
sich die Preisspirale munter weiter. 
Wie in einer Presseaussendung be
kannt wurde, kündigten als erste 
Mineralölgesellschaften BP und Es-
s o  einen Aufschlag von drei Rap
pen pro Uter an. Es ist anzuneh
men, dass  auch andere Gesell
schaften mit ihren Preiserhöhungen 
nachziehen werden. 
Die neuen Höchstpreise an den 
Tanksäulen von BP und Esso be
tragen nun ab  sofort 1.21 Franken 
für einen Liter Supertreibstoff. Das 
Normalbenzin ist einen Rappen bil
liger. Die neue Benzinpreiserhö
hung wird mit den gestiegenen Be
schaffungskosten begründet: einer
seits zogen die Notierungen am 
Spotmarkt in Rotterdam im Zeichen 
d e s  iranisch-irakischen Krieges in 
den  vergangenen zwei Wochen 
kräftig an, und andererseits kletter
t e  der US-Dollarkurs auf über 1.70 
Franken. 

Für mehr 
Breitenwirkung 
Massentourismus bringt nicht nur 
Vorteile 
Wie Regierungschef-Stv. Hilmar Ospelt 
am Pressegespräch vom Dienstag u. a. 
mitteilte, wird derzeit eine Novellierung 
des Fremdenverkehrsgesetzes in seinen 
Ressorts vorbereitet. D e r  Entwurf soll 
demnächst einem breiten Vernehmlas-
sungsverfahren zugeführt werden.  

U n d  so begründete de r  Regierungs
chef-Stellvertreter diesen Schritt: 

«Es ist eine Binsenwahrheit, dass der  
liechtensteinische Fremdenverkehr fast 
ausschliesslich aus einem Massentouris
mus besteht, der  saisonale Schwerpunkte 
aufweist und durchaus nicht nu r  Vorteile 
für  unser Land bringt. 
— Ich möchte mich deshalb dafür einset
zen, dass aus dem heutigen Massentouris
mus ein gesunder Wirtschaftszweig mit 
grösserer Breitenwirkung wird: ein Fe
rientourismus von dem möglichst alle Ge
meinden unseres Landes profitieren.» 

Geschichtliches über die 
Triesenberger Post 
Im Zusammenhang mit der  Eröffnung 
des neuen Postgebäudes im Triesenber
ger Dorfzentrum hat Pfarr-Resignat En-
gelbert-Bucher eine Artikelreihe über  die 
Entstehungsgeschichte der  Triesenberger 
Post zusammengestellt. Im heutigen drit
ten Teil seiner historischen Rückblende 
geht Engelbert Bucher spezifisch auf den 
Postzustelldienst im Alpengebiet sowie 
auf die damit verbundenen Alpenbrief
träger ein. (Seite 5) 

Staatsbeamte 

Urlaubs-
Regelung 

ntä ! 

Ab 50. Altersjahr Anspruch auf —— 
25 Ferientage 
In der  Sitzung vom Dienstag dieser Wo
che hat die Regierung einen Verord
nungsentwurf über die Urlaubsregelung 
für Staatsbeamte und Staatsangestellte 
genehmigt. Nach dieser Verordnung ha
ben Staatsbeamte und Staatsangestellte 
im Kalenderjahr 20 Arbeitstage Urlaub 
bis zu dem Jahr, in dem das 49. Alters
jahr  erfüllt ist. Von dem Jahr  an, in dem 
das 50. Altersjahr erfüllt wird, besteht ein 
Urlaubsanspruch von 25 Arbeitstagen. 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1981 
in Kraft. 

Vogelschutz 
Finanzielle Unterstützung 
für den OVM 
Derzeit sind Mitglieder des Ornithologi-
schen Vereins Maüren (OVM) damit be
schäftigt, in der  Gemeinde eine Haus
sammlung durchzuführen. Mit den  Spen
dengeldern will m a n  das herrliche und 
über  die Grenzen hinaus bekannte «Vo
gelparadies» in den Birken weiter aus
bauen. Geplant ist auch der  Endausbau 
des Kinderspielplatzes sowie die An
schaffung von notwendigen Geräten und 
Anlagen. 


